
   

Gemeinsam Gutes tun  

Mit Freude blicken wir zurück. Als unsere Stiftung 2011 von der BBBank eG errichtet wurde, konnte 
noch niemand ahnen, welche großartige Resonanz wir von Spendern und Zustiftern erhalten würden. 
Schon nach kurzer Zeit wurde deutlich: Wenn Viele etwas geben, kann gemeinsam Großes erreicht 
werden!  

In 14 Jahren konnten wir dank unserer starken und wachsenden Spendergemeinschaft bereits 683 
gemeinnützige Projekte (v.a. in Deutschland) mit insgesamt 12,4 Mio. Euro fördern – hauptsächlich 
in den Bereichen Bildung & Erziehung, Kinder- & Jugendhilfe sowie Gesundheitswesen. 

Aktuell kümmern wir uns zudem um 37 Wunschprojekte unserer Zustifterinnen und Zustifter. Dabei 
übernehmen wir den gesamten Verwaltungsaufwand und fördern die Projekte jährlich - wahlweise 
aus den erwirtschafteten Erträgen oder zusätzlich aus dem Zustiftungsvermögen.      

Das zu erhaltende Stiftungskapital beträgt per 31.12.2025 insgesamt 10,06 Mio. Euro – davon 1,25 
Mio. Euro von der BBBank eG und 8,81 Mio. Euro aus vielfältigen Zustiftungen unterschiedlichster 
Höhen.  

Auch für die Zukunft haben wir uns viel vorgenommen. Wir werden unsere Förderungen weiterhin 
„Von Menschen. Für Menschen.“ umsetzen, vor allem Kinder liegen uns am Herzen. 
 
Lassen Sie sich von uns anstiften, um gemeinsam die Welt ein Stück positiv zu verändern!  

 

               
    Der Vorstand der BBBank Stiftung (v.l.n.r.): 

        Matthias Eder (Vorsitz), Gabriele Kellermann, Ralf Baumann 
              

 

 
„Wenn jeder dem anderen helfen wollte, so wäre allen geholfen.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach 
 

 

 

       Wir wollen  

▪ Mit unseren Projekten ziel-

gerichtet unterstützen: Von 

Menschen. Für Menschen.  

 
▪ Gemeinnütziges 

Engagement für jeden 

Stiftungswilligen einfach 

umsetzbar machen 

 
▪ Gemeinsam Gutes tun, um 

die Welt ein Stück positiv 

zu verändern 

 



   

Wie Sie Gutes tun 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 

 

Steuerliche Betrachtung 

▪ Zuwendungen in das zu erhaltende Stiftungskapital können bis 1 Million € pro Person innerhalb von 

zehn Jahren geltend gemacht werden (§ 10b Abs. 1a EStG) 
▪ Zusätzlich können Spenden bis zu insgesamt 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte als 

Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG) 

 

Unser Stifter-Service 

▪ Persönliche Beratung und Betreuung   

▪ Regelmäßige Informationen bei Zustiftungen 

▪ Dauerhafte Umsetzung Ihrer zweckgebundenen Zustiftung 

▪ Professionelle Vermögensverwaltung  

▪ (optional) Namensnennung in Publikationen und bei Spendenübergaben an Ihr Wunschprojekt 

 
 

Kontakt         Spende 
Herrenstr. 2 - 10, 76133 Karlsruhe      DE85 6609 0800 0009 9999 90 
0721 911 701 56        bbbank-stiftung.de/spenden 
kontakt@bbbank-stiftung.de 
bbbank-stiftung.de 

Freie Zustiftung 

Ab 20.000 € 

Dauerhafte Erhöhung des Stiftungskapitals 

Zustiftung zu unseren Schwerpunktbereichen 

Ab 20.000 € 

Dauerhafte Erhöhung des Stiftungskapitals,  
zweckgebunden für einen der   

Schwerpunktbereiche 

Zweckgebundene Zustiftung 

Ab 50.000 € 

Dauerhafte Erhöhung des Stiftungskapitals. 
Sie unterstützen Ihr gemeinnütziges 

Wunschprojekt! 

„Verbrauchsstiftung“ 

Ihr Wunschprojekt erhält für einen vereinbarten 
Zeitraum eine deutlich höhere Förderung, dabei 

verzehrt sich das Kapital komplett 

Spende b     

Jeder Betrag möglich, einmalig und regelmäßig. 
Jede Spende fließt zu 100% in aktuelle Projekte unserer Stiftung 

 

Bezugsrecht für Todesfall (außerhalb Testament) 

bei Renten-/Lebensversicherung bzw. 
Investmentdepot bzw. Bausparvertrag      

zugunsten BBBank Stiftung 

Dauerhafte Erhöhung des Stiftungskapitals 

Testamentarische Verfügung 

Dauerhafte Erhöhung des Stiftungskapitals, 
freie und zweckgebundene Zustiftung möglich 

mailto:kontakt@bbbank-stiftung.de

